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BEGRÜNDUNG 
 
Teil I  Inhalt des Bebauungsplanes 

1. Allgemeines 
 
Der Rat der Gemeinde Lintig hat in seiner Sitzung am 2. April 2009 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 8 "Zur Linde" beschlossen. Der Bebauungsplan wird von der Ge-
meinde Lintig unter Beachtung der Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanzV 90) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Ortszentrum von Lintig und wird über 
die Lintiger Straße (L 119) erschlossen. Er umfasst das Flurstück 102/2 der Flur 5 in der 
Gemarkung Lintig und hat eine Größe von 0,5597 ha. 
 
Als Planunterlage dient der vom Ö.B.V.I. Dipl.-Ing. Jörg Gebauer, Langen, erstelle Lage-
plan im Maßstab 1:1.000, ergänzt durch Einmessungen des vorhandenen Gehölzbestan-
des. 
 

2. Anlass und Ziel der Planung 
 
Aktueller Anlass für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist die Absicht des Grund-
stückseigentümers des v. g. Flurstücks, sein im Geltungsbereich des hier vorliegenden 
Bebauungsplanes gelegenes Grundstück neu zu bebauen. Die auf dem Grundstück noch 
vorhandenen Stallgebäude, Garagen und Schuppen sollen überplant und einer Wohnbe-
bauung (vorgesehen sind vier Wohnhäuser) zugeführt werden. 
 
Bis auf eine zentrale Abwasserentsorgung sind alle erforderlichen infrastrukturellen Ein-
richtungen vorhanden und somit eine wirtschaftliche Erschließung gesichert. Die Gemein-
de Lintig unterstützt die Bauvorhaben und hat daher den hier vorliegenden Bebauungs-
plan aufgestellt. 
 
Die Ortschaft Lintig hat ihren typischen dörflichen Charakter bisher weitgehend bewahrt, 
daher sollen die im Rahmen dieses Bebauungsplanes zu treffenden Festsetzungen sich 
eng am Bestand orientieren. 
 
Neben den einschränkenden Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen zusätzliche ört-
liche Bauvorschriften über Gestaltung eine landschaftsgerechte und an den vorhandenen 
Bauformen und Gestaltungselementen orientierte Ortsbildgestaltung gewährleisten. 
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3. Städtebauliche Situation 
 
Der ca. 0,56 ha große Geltungsbereich liegt innerhalb der Ortslage von Lintig, südlich der 
Lintiger Straße, über die der Planbereich erschlossen wird. Auf dem Grundstück befand 
sich eine Gaststätte mit Wohneinheit. Der Gebäudekomplex wurde zwischenzeitlich abge-
rissen. Lediglich einige Stallgebäude bzw. noch nutzbare Garagen oder Schuppen stehen 
auf dem Grundstück. Die umgebenden Freiflächen unterliegen keiner intensiven Nutzung 
(nähere Ausführungen siehe Ziffer 2 Teil II Umweltbericht). An die westliche Geltungsbe-
reichsgrenze grenzen der Friedhof sowie ein Wohnhaus mit umgebenden Hausgarten an. 
An den östlichen Geltungsbereich grenzt eine landwirtschaftliche Hofstelle mit entspre-
chenden Freiflächen und Gebäuden an. Die landwirtschaftliche Nutzung wurde aber auf-
gegeben (dient nur noch dem Wohnen). An den südlichen Geltungsbereich grenzen land-
wirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. Die von diesen Flächen ausgehenden Emissio-
nen (Gerüche beim Düngen, Lärm bei der Bewirtschaftung) wirken allenfalls in einem Ma-
ße ein, das in einem ländlich geprägten Landschaftsraum vertretbar und zumutbar ist. 
 
Der auf dem Grundstück vorhandene ortsbildprägende Baumbestand wurde vollständig 
eingemessen und soll zur Erhaltung festgesetzt werden. 
 
Die Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt direkt von der an der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze verlaufenden und gut ausgebauten Lintiger Straße. 
 

4. Landwirtschaft 
 
In der Ortslage von Lintig befinden sich landwirtschaftliche Betriebe (siehe nachfolgenden 
Planausschnitt). Im Hinblick auf mögliche Emissionen, die von den landwirtschaftlichen 
Betrieben ausgehen, wird angemerkt, dass der Gemeinde derzeit keine Beschwerden 
oder Klagen von den an der Lintiger Straße ansässigen Bewohnern über Geruchsbelästi-
gungen bekannt sind. Zur Konfliktvermeidung wird aber darauf hingewiesen, dass von 
diesen Betrieben, bedingt durch den täglichen Arbeits- und Produktionsablauf, unver-
meidbare Emissionen ausgehen, die zeitweise auch im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans wahrnehmbar sein werden. 
 
Die ortstypischen Emissionen überschreiten aber nicht das in Dorfgebieten zumutbare 
Maß. Die Gemeinde Lintig verzichtet daher auf die Erstellung eines Geruchsimmissions-
gutachtens. Zudem ist gemäß §5 BauNVO in Dorfgebieten auf die Belange der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten Rücksicht zu 
nehmen; ortstypische Emissionen im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
sind zu tolerieren. 
 
Da auch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) keine Bedenken gegen eine in einem 
vorbelasteten Bereich anzusiedelnde Wohnbebauung hat, sofern die Zumutbarkeitsgren-
ze des §5(1) BImSchG eingehalten wird und die Wohnnutzung keiner stärkeren Belastung 
ausgesetzt sein wird als eine bereits vorhandene Wohnnutzung (BVerwG, U. vom 
30.09.1983), sieht die Gemeinde keine Probleme hinsichtlich der Zulässigkeit der Wohn-
nutzung in dem festgesetzten Dorfgebiet. 
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Lage der umgebenden aktiven landwirtschaftlichen Betriebe mit Angabe der Viehbestände 
 
Im Zuge der späteren Grundstücksverkäufe wird zur Vermeidung eventueller Immissions-
konflikte der Grundstückseigentümer die Bauwilligen auf die zeitweise möglichen Beein-
trächtigungen durch benachbarte landwirtschaftliche Nutzflächen hinweisen. 
 
Anmerkung: 
Angesichts der bereits vorhandenen Wohnhäuser ist eine Entwicklung an den landwirt-
schaftlichen Standorten in der Ortslage nicht möglich. Es kann den direkt angrenzenden 
Wohnhauseigentümern gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) nicht zugemutet 
werden bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte noch höhere Belastungen hinzu-
nehmen. Entwicklungen in Form von Bauanträgen und Bauvoranfragen lagen zum Zeit-
punkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes beim Landkreis Cuxhaven und 
der Landwirtschaftskammer Hannover, BST Bremervörde, nicht vor.  
 

1

3

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 

1   90 Kühe 
120 Bullen 
  70 Rinder 
  70 Kälber 
 
100 Kühe einschl. Kälber 
 
  40 Kühe 
  70 Rinder einschl. Kälber 
  20 Mastbullen 

3

2

2
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5. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 

5.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Land kreises Cuxhaven 
 

Das Regionale Raumordnungsprogramm weist der Gemeinde Lintig keine besondere 
Funktionen zu. Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms ist der 
Planbereich als „Vorsorgegebiet für Erholung“ gekennzeichnet. 
 
In Vorsorgegebieten sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so abzu-
stimmen, dass sie in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beein-
trächtigt werden. Da sich das Plangebiet innerhalb der Ortslage befindet und der vorlie-
gende Bebauungsplan aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Be-
derkesa entwickelt ist, sind keine Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion zu erwarten. 
 

5.2 Flächennutzungsplan 
 
Die planungsrechtliche Situation im Planbereich wird durch den wirksamen Flächennut-
zungsplan der Samtgemeinde Bederkesa bestimmt. Er stellt für den Planbereich gemisch-
te Bauflächen (M) dar. Die im Rahmen dieses Bebauungsplans vorgesehene Festsetzung 
eines Dorfgebietes (MD) ist damit als aus dem Flächennutzungsplan gemäß §8(2) BauGB 
entwickelt anzusehen. 
 

6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 

6.1 Dorfgebiet (MD) gemäß §5 BauNVO 
 
Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbe-
betrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenden Handwerksbe-
trieben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. Entsprechend dem Ge-
bietscharakter und der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung werden die gesamten 
Bauflächen im Planbereich daher als Dorfgebiet (MD) festgesetzt.  
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Getroffene Festsetzungen: Grundflächenzahl (GRZ): 0,2 

 offene Bauweise o 

nur Einzelhäuser zulässig                                         E 

 Zahl der Vollgeschosse: I 
 
Die festgesetzte GRZ von 0,2 kann bei den vorgesehenen Grundstücksgrößen von min-
destens 1.000 qm als ausreichend angesehen werden. 
 
Im Weiteren soll mit Rücksicht auf Natur und Landschaft der Anteil der maximal versiegel-
ten Fläche im Planbereich möglichst gering gehalten werden. Deshalb ist ein Überschrei-
ten der GRZ durch zusätzliche Versiegelung nur um maximal 30 % zulässig. Der im südli-
chen Planbereich festgesetzte überbaubare Bereich soll über einen privaten Stichweg, der 
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Anlieger, der Ver- und Entsor-
gungsträger sowie der Gemeinde belegt wird, erschlossen werden.  
 
Zusätzliche Festsetzungen zur Wahrung des dörflichen Charakters werden im Rahmen 
der örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung (siehe Ziffer 10) getroffen. 
 
Spielplatz  
Auf die Ausweisung eines Kinderspielplatzes im Planbereich verzichtet die Gemeinde, da 
einerseits die Baugrundstücke aufgrund ihrer Größe genügend Freiräume für Spielmög-
lichkeiten bieten, andererseits in ca. 250 m Entfernung, an der Schulstraße, die Schule mit 
Sporthalle sowie ein Sportplatz vorhanden sind, die individuelles Spielen ermöglichen. 
Darüber hinaus kann die innerhalb des Planbereiches vorgesehene Erschließungsstraße 
aufgrund der geringen Frequenz an Fahrzeugen z. B. für Ballspiele oder zum Malen mit 
Kreide genutzt werden. Den Kindern stehen somit ausreichend Spiel- und Bewegungsflä-
chen in- und außerhalb des Plangebietes zur Verfügung 
 

6.2 Bindungen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und Sträu-
chern gemäß §9(1)25.a) und b) BauGB 

 
Um den Geltungsbereich gegenüber den benachbarten Grundstücken bzw. den am west-
lichen Planbereich angrenzenden Friedhof abzugrenzen und einzugrünen, werden an der 
westlichen, östlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze Pflanzstreifen zum Anpflan-
zen standortgerechter heimischer Laubgehölze festgesetzt (siehe textliche Festsetzung 
Nr. 4). Die Pflanzstreifen sollen gleichzeitig eine Ausgleichsfunktion im Sinne des Natur-
schutzes wahrnehmen. 
 
Der innerhalb des Geltungsbereiches vorhandene ortsbildprägende Baumbestand wurde 
vollständig eingemessen und planzeichnerisch entsprechend festgesetzt (siehe textliche 
Festsetzung Nr. 3) und durch großzügig bemessene nicht überbaubare Bereiche gesichert 
(hier insbesondere die ortsbildprägende Eiche bzw. Kastanie an der Lintiger Straße).  
 



Bebauungsplan Nr. 8 „Zur Linde“, Gemeinde Lintig 

 
8  

7. Ver- und Entsorgung 
 
Energieversorgung 
Die Energieversorgung durch die EWE ist gewährleistet; das in der Lintiger Straße vor-
handene Netz wird dem Bedarf entsprechend erweitert. 
 
Hinweis:  Eine Oberflächenbefestigung im Bereich von Versorgungsleitungen sollte so 

geplant werden, dass die Herstellung von Hausanschlüssen, Störungsbeseiti-
gungen, Rohrnetzkontrollen usw. problemlos durchgeführt werden können. 
Eine eventuelle Bepflanzung darf nur mit flach wurzelnden Gehölzen ausge-
führt werden, um eine Beschädigung der Versorgungsleitungen auszuschlie-
ßen. 

 
Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Geltungsbereichs erfolgt durch die Deutsche 
Telekom AG, T-COM. Da zur Versorgung des Planbereichs wahrscheinlich Erweiterungen 
des vorhandenen Netzes notwendig werden, ist es notwendig, dass Baubeginn und Bau-
ablauf des Bauvorhabens dem zuständigen Fernmeldeamt so früh wie möglich, mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
Anschrift: Deutsche Telekom AG, T-COM 

Technik Infrastruktur Niederlassung Nord 
PTT 13, Bremerhaven 
Friedrich-Ebert-Straße 27-33 
27570 Bremerhaven 

 
Wasserversorgung / Löschwasserversorgung 
Die Trinkwasserversorgung wird durch den zuständigen Wasserversorgungsverband We-
sermünde-Mitte sichergestellt (Leitung in der Lintiger Straße vorhanden). Die Löschwas-
serversorgung (48 m³/Stunde für mindestens 2 Stunden) wird durch die vorhandenen Un-
ter-/ Oberflurhydranten auf der Wasserversorgungsleitung in der Lintiger Straße ebenfalls 
sichergestellt. 
 
Hinweis:  Feuerlöschwasser aus vorhandenen Hydranten wird den Verbandsgliedern 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 72 Ziffer 1. Abs. 4 der NGO, in der 
Menge zur Verfügung gestellt, wie es die vorhandene Wasserversorgungsan-
lage mengen- und druckmäßig zulässt. 
 
Für Wasserabnahmen, die über das übliche Maß der Trinkwasserversorgung 
hinausgehen, können vom Wasserversorgungsverband keine Garantien ge-
geben werden bzw. sind gesondert mit dem Verband zu vereinbaren. 

 
Abwasserbeseitigung 
Gemäß der „Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht des häuslichen 
Abwassers aus dezentralen Abwasseranlagen auf die Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke“ der Samtgemeinde Bederkesa vom 10.12.2003, ist der Planbereich nicht an 
die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen. Zur Beseitigung des Abwassers 
ist somit eine Kleinkläranlage gemäß §2 der Satzung herzustellen und zu betreiben. Für 
die Aufnahme des heute bereits auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers ist 
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eine genehmigte, gut funktionierende, dem Bedarf entsprechend ausgelegte Kleinkläran-
lage auf dem Grundstück vorhanden. 
 
Ein erstelltes Bodengutachten vom 13.12.2008 zeigt eine gute Versickerungseigenschaft 
des anstehenden Bodens, so dass das anfallende, gereinigte Abwasser wie bisher im 
Planbereich verrieselt werden kann. 
 
Oberflächenentwässerung 
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser soll, wie bisher bereits 
geschehen, dem in der Lintiger Straße vorhandenen und ausreichend dimensionierten 
Regenwasserkanal zugeführt werden. 
 
Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Cuxhaven bzw. dessen Auftragnehmer 
und durch das Duale System Deutschland. 
 

8. Altablagerungen / Altlasten / Altstandorte 
 
Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte liegen nicht vor. Sollten bei den geplan-
ten Bau- und Erschließungsmaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen i. 
S. des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefunden werden, ist unverzüglich der 
Landkreis Cuxhaven –untere Bodenschutzbehörde- zu informieren. 
 

9. Städtebauliche Übersichtsdaten 
 
Größe des Plangebietes 5.597 m², davon: 
 

5.597 m²  Dorfgebiet (MD), 
   845 m²  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Bestandteil des 

Dorfgebietes) 
 

10. Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung gemäß §§56, 97 und 
98 NBauO 

 
Die Gemeinde Lintig hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der ländlich strukturierten Ort-
schaft eine Gestaltung zu erreichen, die sich im Sinne der Dorferneuerung an dem in der 
Gemeinde vorherrschenden Aussehen älterer Gebäude orientiert. Für den Planbereich 
wurden deshalb gestalterische Festsetzungen getroffen, um sicherzustellen, dass das be-
stehende Orts- und Landschaftsbild in seinem Charakter keine negativen Veränderungen 
erfährt und den Belangen der städtebaulichen und landschaftlichen Einbindung sowie der 
Ortsbildgestaltung im erforderlichen Maße Rechnung getragen wird. Die vorgesehenen 
gestalterischen Maßnahmen betreffen die Dachgestaltung. 
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1. Dachgestaltung 
 
1.1 Innerhalb des Plangebietes sind nur symmetrisch geneigte Dächer mit Dachnei-

gungen zwischen 25° und 50° zulässig. Ausgenommen v on dieser Festsetzung 
sind Solaranlagen, Wintergärten, untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Dachgauben, 
Vordächer und die Stirnseiten von Krüppelwalmdächern), Nebenanlagen i. S. des 
§12 BauNVO. 

 
1.2 Für die Dacheindeckung der geneigten Dächer sind nur nicht reflektierende Ton-

ziegel oder Beton-Dachsteine in den Farbspektren rot bis rotbraun und anthrazit zu-
lässig. Als Grundlage für die zulässigen Farbspektren rot bis rotbraun gelten die 
RAL-Farbwerte 2001, 2002, 3000, 3003, 3016, 8004 und 8012. Ausgenommen von 
dieser Festsetzung sind Wintergärten, Nebenanlagen i. S. des §14 BauNVO in 
Form von Gebäuden sowie Garagen i. S. des §12 BauNVO. 

 
2.  Ordnungswidrigkeiten gegen die örtliche Bauvorschrift 

 
Gemäß §91 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift 
zuwider handelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß §9 Abs. 5 NBauO mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 

 
Der Rat der Gemeinde Lintig hat diese örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung in seiner 
Sitzung am ………….. als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
                 
Lintig, den ……………..    ………………………………………….. 
               Bürgermeister 
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Teil II Umweltbericht 

1. Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebau ungsplans 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortszentrum von Lintig, südlich der Lin-
tiger Straße (L 119). Er umfasst das Flurstück 102/2, Flur 5 in der Gemarkung Lintig. Die 
Größe des Geltungsbereiches beträgt 0,557 ha. 
 
Aktueller Anlass für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist die Absicht des Grund-
stückseigentümers des v. g. Flurstücks, sein im Geltungsbereich des hier vorliegenden 
Bebauungsplanes gelegenes Grundstück neu zu bebauen. Die auf dem Grundstück noch 
vorhandenen Stallgebäude, Garagen und Schuppen sollen überplant und einer Wohnbe-
bauung (vorgesehen sind vier Wohnhäuser) zugeführt werden. 
 
Auf Grund der landwirtschaftlich geprägten Mischbebauung ist der Gebietscharakter der 
Ortschaft Lintig als Dorfgebiet (MD-Gebiet) mit starker landwirtschaftlicher Prägung zu 
qualifizieren. Gegenüber Wohnhäusern im Außenbereich oder in Dorfgebieten mit stark 
landwirtschaftlicher Prägung ist im Allgemeinen ein höheres Maß an Geruchsimmissionen 
zumutbar. Durch die vorgesehene Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ändert sich dieser typisch dörfliche Gebietscharakter aber nicht. Zudem würde kei-
nes der geplanten Wohnhäuser näher an die ortsansässigen aktiven landwirtschaftlichen 
Betriebe heranrücken, als bereits vorhandene betriebsfremde Wohnhäuser (siehe 4. 
Landwirtschaft dieser Begründung). Insofern sieht die Gemeinde die Gefahr der Entste-
hung von begründeten Immissionskonflikten auch zukünftig als gering an. 
 
Der innerhalb des Geltungsbereiches vorhandene ortsbildprägende Baumbestand wurde 
vollständig eingemessen und planzeichnerisch entsprechend festgesetzt. 
 
Darüber hinaus werden an der westlichen, südlichen und östlichen Geltungsbereichsgren-
ze 3 m bzw. 5 m breite Pflanzstreifen zum Anpflanzen standortgerechter heimischer 
Laubgehölze festgesetzt. Die Pflanzstreifen sollen gleichzeitig eine Ausgleichsfunktion im 
Sinne des Naturschutzes wahrnehmen. 
 
Der Planbereich ist über die Lintiger Straße erschlossen. Weitere öffentliche Verkehrsflä-
chen sind daher nicht erforderlich. 
 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Größe von 5.597 m², davon: 
 
Bauland (MD): 4.752 m² 
Gehölzanpflanzung: 845 m² 
 
Durch die getroffenen Festsetzungen in dem Bebauungsplan können maximal 1.455 m² 
Bodenfläche dauerhaft versiegelt werden. 
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Rechnerischer Nachweis:  
5.597 qm x 0,2 (GRZ) = 1.119,40 m² 
zuzüglich 30 % Überschreitung 335,82 m² 
maximale Versiegelung 1.455,22 m² 
 
gerundet     1.455,00 m² 
 
 

1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetz en und Fachplanungen 
und ihre Berücksichtigung 

 

1.2.1 Fachgesetze 
 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 
BauGB (i. d. F. vom 21.12.2006) i. V. m § 21 Abs.1 des Bundesnaturschutzgesetzes (i. d. 
F. vom 25.03. 2002 zuletzt geändert am 09.12.2006) zu beachten, auf die im Bebauungs-
plan mit entsprechenden Festsetzungen reagiert wird. 
 
Für den hier vorliegenden Bebauungsplan ist §42 Abs. 1, Sätze 1 und 3 BNatSchG rele-
vant, der die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Nist-, Wohn- oder Zufluchts-
stätten der geschützten Arten verbietet. Mit diesem Verbot sind Nester, Niststätten, Balz- 
und Paarungsplätze, Eiablagehabitate, Larval- und Puppenhabitate sowie Habitate zur 
Jungenaufzucht angesprochen. Falls sich in den zum Abbruch anstehenden Gebäuden 
streng geschützte Arten (hier insbesondere Eulen und Fledermäuse) aufhalten, wird si-
chergestellt, dass diese infolge des Abbruchs der Gebäude nicht zu schaden kommen.  
 
Anzumerken ist, dass auf Befragen des Grundstückseigentümers ihm keine streng ge-
schützten Arten in den noch vorhandenen Gebäuden bzw. auf dem Grundstück bekannt 
sind bzw. von ihm gesichtet wurden. 
 
Im Regionalen Raumordungsprogramm (RROP) des Landkreis Cuxhaven (2002) liegt die 
Gemeinde Lintig innerhalb des ländlichen Raumes und wird als „Standort mit der beson-
deren Entwicklungsaufgabe Erholung“ dargestellt. Der Planbereich selbst liegt innerhalb 
eines „Vorsorgegebiet für Erholung“. 
 

1.2.2 Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bederkesa stellt für den Planbe-
reich eine gemischte Baufläche (M) dar. Damit sind die Voraussetzungen für die geplan-
ten Bauvorhaben gegeben.  
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkunge n 
 
Da mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan eine angemessene bauliche Verdichtung in 
zentraler Ortslage vorgesehen ist, sind mit der Realisierung dieses Bebauungsplanes hin-
sichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima und 
Landschaft für den Planbereich keine Beeinträchtigungen gegenüber dem Ist-Zustand zu 
erwarten. Einer näheren Betrachtung bzgl. des Eingriffs bedarf jedoch der südliche Be-



Bebauungsplan Nr. 8 „Zur Linde“, Gemeinde Lintig 13  

reich des Bebauungsplangebietes, da eine Bebauung in diesem Bereich ohne die Aufstel-
lung des hier vorliegenden Bebauungsplanes planungsrechtlich nicht zulässig wäre (vgl. 
§34 BauGB).  
 
Der nachfolgende Bestandsplan zeigt auf, dass der Planbereich zur Zeit eine Versiege-
lung durch bauliche Anlagen und Zufahrten von 1.255 m² erfährt. Aufgrund der getroffe-
nen Festsetzungen des Bebauungsplanes erhöht sich der Versiegelungsgrad um maximal 
200 m² auf 1.455 m². Da jedoch 845 m² Baum- und Strauchpflanzungen festgesetzt wur-
den, sowie sämtlicher im Geltungsbereich vorhandener Baumbestand erhalten wird, ist die 
Gemeinde Lintig der Auffassung, dass aufgrund des geringen Defizites externe Aus-
gleichsmaßnahmen im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungsplanes nicht erforderlich 
sind. 
 

 
 
Biotoptypenkartierung  
 
Die mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan zu erwartenden Umweltauswirkungen wer-
den nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beur-
teilt. 

TFZ 
TFV 

 785 m² TFZ Fläche mit Ziegel-/Betonsteinpflaster  
 42 m² TFV Vollständig versiegelte Fläche 
 428 m² OD Dorfgebiet 
 4.342 m² GRR Artenreicher Scherrase 
  ��� �  Baumbestand 
   Geltungsbereichsgrenze des  
   Bebauungsplanes 

OD 

GRR OD 

OD 

OD 
TFZ 
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Tabelle: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

  Erheblichkeit 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen 

se
hr

 e
rh

eb
lic

h 

er
he

bl
ic

h 

w
en

ig
er

 e
rh

eb
-

lic
h 

ni
ch

t e
rh

eb
lic

h 

Mensch 
Beeinträchtigung durch zusätzlichen Anliegerver-
kehr sowie Geruchsimmissionen 

   x 

Tiere u. 
Pflanzen 

Teilweiser Verlust von Lebensraum auf dem noch 
unbebauten Grundstück 

   x 

Boden 
Teilweiser Verlust der Bodenfunktion durch Versie-
gelung, Bodenbewegung und Verdichtung 

   x 

Wasser 
Für die Umwelt annähernd zu vernachlässigender 
Verlust von Oberflächenwasserretention 

   x 

Luft u. Klima Keine Veränderungen gegenüber dem Ist-Zustand     

Landschaft Keine Veränderungen gegenüber dem Ist-Zustand     
Kultur u. 
Sachgüter Keine Veränderungen gegenüber dem Ist-Zustand     

 

3. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes wäre im Planbereich ebenfalls eine weitere 
bauliche Verdichtung möglich, da der Planbereich innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils gemäß §34 BauGB liegt. 
 
Durch die im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen 
sind keine negativen Veränderungen gegenüber dem Ist-Zustand bzw. gegenüber einer 
zulässigen baulichen Verdichtung zu erwarten. 

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Alternative Standorte wurden nicht untersucht, da es Ziel der Gemeinde Lintig ist, den in 
zentraler Ortslage gelegenen Planbereich städtebaulich neu zu beordnen. 
 
Es ist nicht zu erwarten, dass alternative Festsetzungen (wie z. B. Maß der baulichen Nut-
zung, die Erschließung, die Lage der überbaubaren Bereiche usw.) in Bezug auf die Aus-
wirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft nennenswerte Unterschiede aufwei-
sen würden. 
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5. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung  
(Monitoring) 

 
Die im Planbereich festgesetzten Anpflanzungen werden 1 Jahr nach Erstbezug des je-
weiligen Wohnhauses, spätestens mit Beginn der nachfolgenden Pflanzperiode (Oktober 
bis März), von der Gemeinde durch Ortsbesichtigung überprüft. 
 
Darüber hinaus behält sich die Gemeinde Lintig vor, von dem § 178 BauGB Gebrauch zu 
machen, wonach die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflichten kann, sein 
Grundstück innerhalb der vorgesehenen Frist entsprechend den getroffenen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes zu bepflanzen. 
 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Realisierung des Bebauungsplanes eine 
menschenwürdige Umwelt gesichert und die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt und 
die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild im Planbereich erhalten 
bzw. durch die getroffenen Festsetzungen verbessert wird.  
 
Durch das Bemühen der Gemeinde Lintig, bereits erschlossene Baugrundstücke inner-
halb der Ortslage sinnvoll zu verdichten, wird eine Zersiedlung der freien Landschaft bzw. 
eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vermieden, die vorhandene Infrastruktur ge-
nutzt und mit Grund und Boden schonend umgegangen (vergl. §1a(2) BauGB). Erhebliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des §2 Abs. 4 BauGB sind daher nicht zu erwarten. 
 
Bodendenkmale, archäologisch bedeutsame Landschaften oder Landschaftsteile sind im 
Planbereich nicht bekannt. 
 
 
 
Diese Begründung hat dem Rat der Gemeinde Lintig in seiner Sitzung am ……………. 
zusammen mit der Planzeichnung zur Beschlussfassung vorgelegen. 
 
             
Lintig, den …………..     ......................................................... 
                  (Bürgermeister) 
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